
der GWmeinde Dlaus t in, Ortst e il Araeg g , für das Gebiet zwischen 
Narkbronnerstraße, IKilenweg u. FW 2J. 

xtteil zum nebauungsp l a n 

In Ergänzung der Planzeichaung wird ~ol~cndes ~estgesetzt: 

I. Planungsrechtliche Festsetzung ( § 2 Abs. 1 DBauG) 

1.00 Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) BDauG): 

Allgemeines Wohngebie t WA ( § 4 DauNVO) 

1.01 snahmen nach § 4 () 2 BauNVO sind gemäß § 1 (5) DauNVO 
allgemein zulässig. Ausnahmen nach § '* ()1,3. 5 und 6 BauNVO 

sind gemäß § 1 (4) BauNVü nicht Destandteil des Bebauungsplanes 
und daher nicht zulässig. 

2. 00 Haß der baul ichen Nutzung ( 

entsprechend der Eintragungen i Plan . ;; ~ 

Zahl der Vo l lgeschoase - Z - ( 18 ßauNYO und § 2 ( 4 ) LBO r2:: ~trl; 
Ist i. S .v. § 17 (4) BauNVO entsprechend den Eintragungen i m Pl an 
als Höchstgrenze festgesetzt. Zuzüglich an Hanglagen über 1 5~ 
iat UG-Ausbau talseits als Wohnung möglich. 

2.02 Grundflächenzahl -GRZ- (§ 19 (2) BauNVO): 

Ist i.S.v. § 17 (t) entsprechend dem Planeintrag als Höchstgrenze 
festgesetzt. 
Ausnahmen i.S.v. § 17 (5) BauNVO sind zulässig. 

2.0) Geschossflächenzahl (-GFZ- ) (§ 20 (2) BauNVO): 

Ist i.S.v. § 17 (1) BauNVO entsprechend dem Planeintrag als 
Hijchstgrenze festgesetzt. 

).00 Bauweise ( § 9 (1) Ib BBauG: 

Offen für d.s gesamte Plangebiet (§ 22 DauNVO) 

4.00 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) l' DDauG): - Stollung der Gebäude entsprechend Planeintrag, zwingend. 

5.00 Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 (1) 1. ßBauG): 

Ist durch die topographische Lage sehr unterschiedlich. Die Fest
setzung erfolat bei Baubegi.n durch die Genehmigung.behörde. 

6.00 Garagen und Stellplätze (§ 9 (1) 1. BBauG). 

Garagen sind im gesamten räumlichen Geltung.bereich des Bebauungs
planes auf den Grundstücken zulässig. Sie sind unter Einhaltung 
eines Mind •• tabatandes von 5.0Om von der Straßenbegrenzungslinie 
anzuordnen. Ausgenommen von dieser Festaetzung' sind Garagen, die im 
Baukörper dea I1aaptgebäudes untergebracht sind. 

7.00 Nebenanlegen (§ ,4 (1) BeuNVO): 

In Form von Gartenlauben, Kleintieratällea und Geschirrhütten auch 
in Verbindung mit Garagen, sind unzulässig. Tra~o8tationen 
§ 14 (2) BauNVO sind zulässig. 



11. Bauordnungsr.ch~liche Festsetzungen § 9 (2) BBauG und § 111 LBO 

1.00 Dachform und Neigung: entsprechend Planeintrag 
1 u. 2 gesch. Bebauung = Satteldach 

max. 27 - 300 

2.00 Gebäude und Sockelhöhent werden gemäß § 15 LBO durch die 
Genehmigungsbehlrde in Zusammenarbeit 
mit dem Ortsbauamt festgelegt. 

3.00 Gestaltung der unbebauten Flichenl (§ 1) 1 6 ) LBO: 

Die nicht überbauten Flächen sind als Grün~lächen mit Zier- u. 
ObstbÄumen oder Büschen anzulegen. 

Be . • ründunc / Erliuteruftcsbericht ce.. § 2 Ab.. 6 des DBauG. 

Bebauungsplan für das Gebiet zwischen Markbronnerstraße, I1ülenwe 
Feldweg 23~ im Ortsteil Arnegg. 

Der vorliegende Bebauungsplan wurde im Interesse der Rechtssicherhe it 
ad um klare, planungsrechtliche VerhÄltnisse 1m PIanuereich zu 

.chaffen, aufgestellt. 
i dem Debauungsplanentwurf handelt es sich um das Gebiet zwischen 

Markbronnerstraße (westl. Teil) und Hülenweg (östl. Teil), welches 
.reits überbaut ist. 

Durch diese Planung wird einigen Grundstücksbesitzern die Möglichkeit 
a u einer besseren Nutzung ihres Grundstückes eingeräumt. 
Der gesamte Planbereich wird auf Grund seiner vorhandenen Bebauung und 
••• ialen Struktur als allgemeines Wohngebiet (WA) in offener Bauweise 
ausgewiesen. 

De r V_I Para. 4S5·vo. Feldwe& 2) bis zur Grundstücksgrenze 
Parze 811 bezv. 814 ist von 1.50. au~ 3.00. au verbreitern. 
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